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Die Auswirkungen der EBM-Reform auf das 
Punktzahlvolumen und die Honorarverteilung

Die KBV hat die Auswirkungen der EBM-Reform zum 01.04.2020 auf die einzel-
nen Fachgruppen simuliert. Für die Fachgruppe der Kinder- und Jugendärzte 
hat sie eine Erhöhung des Punktzahlvolumens um ca. 0,6 Prozent ermittelt. 

Diese Erhöhung ist im Wesentlichen 
auf die deutliche Anhebung der Be-
wertungen für die Gesprächsleistung 
nach Nr. 04230 um 42 Prozent sowie 
der sozialpädiatrischen Beratung 
nach Nr. 04355 und der psychosoma-
tischen Leistungen nach den Nrn. 
35100 und 35110 um jeweils 27 Pro-
zent zurückzuführen. 

Zur Finanzierung dieser Förderung 
der sprechenden Medizin werden al-
lerdings die Versichertenpauschalen 
(Nrn. 04001 ff.) und auch die 
„Vorhalte pauschale“ Nr. 04040 um 
vier bis sieben Prozent abgewertet. 

Daher dürften wohl nur Kinder- und 
Jugendärzte mit vergleichsweise ho-
hem Anteil an Gesprächsleistungen 
diese Absenkung kompensieren kön-
nen. Kinder- und Jugendärzte mit ho-
hen Fallzahlen und unterdurch-
schnittlicher Abrechnung von Ge-
sprächsleistungen müssen sich eher 
auf einen Rückgang des Punktzahl-
volumens einstellen.

Ob eine Erhöhung bzw. Reduzierung 
des Punktzahlvolumens jedoch 
gleichbedeutend ist mit einer Steige-
rung bzw. einem Rückgang des Ho-
norars, hängt entscheidend vom Ho-
norarverteilungsmaßstab (HVM) der 
jeweiligen KV ab. 

Die KBV hat hierzu in einem der Re-
daktion vorliegenden Rundschrei-
ben an die KVen ausgeführt, dass die 
KV nach der Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts nicht a priori 
verpflichtet sei, Bewertungskorrektu-
ren bei einzelnen Leistungen zum 
Anlass für Korrekturen hinsichtlich 
der Honorarkontingente der einzel-
nen Arztgruppen zu nehmen. Aller-
dings dürfe die Honorarverteilung 
Reformansätze im EBM – wie vorlie-
gend eine Förderung der sprechen-
den Medizin – nicht vollständig kon-
terkarieren. Inwiefern es hierbei aber 
zu Umverteilungsaspekten insbeson-
dere zwischen den Arztgruppen 
kommen soll, unterliege dem Gestal-
tungswillen der KV. 

Der Redaktion bekannt ist bisher le-
diglich ein Beschluss der Vertreter-
versammlung der KV Hamburg. Dort 
sollen die Änderungen durch die 
EBM-Reform unmittelbar mit Beginn 
des Quartals II/2020 bei den Berech-
nungen der Fachgruppentöpfe und 
der Budgets (dort: ILB) berücksichtigt 
werden. Hierzu wird auf Basis der Ab-
rechnung des jeweiligen Vorjahres-
quartals eine Simulation mit den 
neuen EBM-Preisen durchgeführt. Die 
sich daraus ergebenden Verschiebun-
gen werden sodann auf die Fachgrup-
pentöpfe und Budgets übertragen.

EBM 2020

GOP 35100/35110: 
Prüfzeit angehoben

In der ursprünglichen Fassung der 
EBM-Änderungen waren die neuen 
Prüfzeiten der Nrn. 35100 und 35110 
mit jeweils 14 Minuten angegeben. 
Da beide Nrn. nach der Leistungsle-
gende eine Dauer der psychosomati-
schen Diagnostik bzw. der verbalen 
Intervention von mindestens 15 Mi-
nuten erfordern, hat der Bewertungs-
ausschuss inzwischen die Prüfzeit auf 
jeweils 15 Minuten korrigiert. 

EBM 2020

GOP 01102 bis 19 Uhr 
berechnungsfähig

Die EBM-Nr. 01102 ist für die Inan-
spruchnahme an Samstagen derzeit 
nur in der Zeit von 07:00 bis 14:00 
Uhr berechnungsfähig. Damit 
Vertragsärzte Patienten auch am 
Samstagnachmittag Sprechstunden 
anbieten können, wird der Zeitraum 
der Berechnungsfähigkeit der 
Nr. 01102 ab dem 01.04.2020 auf 
07:00 Uhr bis 19:00 Uhr ausgedehnt. 
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Die Änderungen bei der Allergologie
Die allergologische Diagnostik im Abschnitt 30.1 wird mit der EBM-Reform 
zum 01.04.2020 umstrukturiert. Für die allergologische Anamnese und die 
Befundbesprechung nach Vorliegen der Ergebnisse der Allergietestung wird 
die Nr. 30100 neu in den EBM aufgenommen. Für die bisher in den Nrn. 
30110 und 30111 enthaltenen Kosten für die Durchführung der Testreihen 
sind künftig zwei Kostenpauschalen berechnungsfähig. Im Gegenzug wird 
die Bewertung der Nrn. 30110 und 30111 deutlich abgesenkt.

Die neue Nr. 30100

Derzeit ist es nicht möglich, eine all-
ergologische Anamnese abzurech-
nen, ohne eine anschließende Aller-
gietestung durchzuführen, da näm-
lich die spezifische allergologische 
Anamnese obligater Leistungsinhalt 
der Nrn. 30110 und 30111 ist. Die 
neue Nr. 30100 kann ab 01.04.2020 
unabhängig von Allergie-Testverfah-
ren für die allergologische Anamne-
se und/oder zur Beratung und Be-
fundbesprechung nach Vorliegen 
der Ergebnisse der Allergietestung 

Die neue Nr. 30100

EBM-Nr. Legende Bewertung

30100 Spezifische allergologische Anamnese und/oder 
Beratung 

Obligater Leistungsinhalt
 • Persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt,
 • Durchführung einer spezifischen allergologischen 
Anamnese und/oder 

 • Beratung und Befundbesprechung nach Vorliegen 
der Ergebnisse der Allergietestung 

Fakultativer Leistungsinhalt 
 • Anwendung eines schriftlichen Anamnesebogens, 
 • Indikationsstellung zu einer Allergietestung, 

je vollendete 5 Minuten

65 Punkte
(7,14 Euro)

Die Änderungen bei den Nrn. 30110 und 30111

EBM-Nr. Legende (Kurzfassung) Bewertung (Punkte) Prüfzeit (Minuten)

bis 31.03.2020 ab 01.04.2020 bis 31.03.2020 ab 01.04.2020

30110 Allergologiediagnostik I 633 258 31 2

30111 Allergologiediagnostik II 458 220 26 3

berechnet werden, und zwar je voll-
endete fünf Minuten und bis zu vier-
mal im Krankheitsfall (aktuelles 
Quartal und die drei Folgequartale).

Die neuen Kostenpauschalen

Die Kosten der Testverfahren waren 
bisher in der Bewertung der Nrn. 
30110 und 30111 enthalten und konn-
ten nicht gesondert berechnet wer-
den. Zur Durchführung der Testreihen 
im Rahmen der Allergiediagnostik 
gibt es künftig zwei Kostenpauscha-
len in einem neuen Abschnitt 40.7 

(Leistungsbezogene Kostenpauscha-
len bei Allergietestungen). Die bisheri-
ge Textpassage zur Abgeltung der 
Kosten in den Nrn. 30110 und 30111 
(„einschl. Kosten“) wird gestrichen. 

 • Die Kostenpauschale Nr. 40350 – 
bewertet mit 16,14 Euro – wird 
bei der Durchführung der Aller-
gietestung nach der Nr. 30110 
(Allergologisch-diagnostischer 
Komplex zur Diagnostik und/oder 
zum Ausschluss einer (Kontakt-)
Allergie vom Spättyp (Typ IV) be-
rechnet.

 • Die Kostenpauschale Nr. 40351 – 
bewertet mit 5,50 Euro – wird bei 
der Durchführung der Allergie-
testung nach der Nr. 30111 (Aller-
gologisch-diagnostischer Komplex 
zur Diagnostik und/oder zum Aus-
schluss einer Allergie vom Sofort-
typ (Typ I) berechnet.

Merke: Die Kostenpauschale 
nach Nr. 40351 kann auch be-
rechnet werden, wenn im Rah-
men der kinderärztlichen Ver-
sichertenpauschale eine allergo-
logische Basisdiagnostik mittels 
Pricktest erfolgt.

Die Anpassungen bei den  
Nrn. 30110 und 30111

Wegen der Ausgliederung der aller-
gologischen Anamnese und der Kos-
ten der Allergietestungen wurden 
die Bewertungen – und auch die 
Prüfzeiten – der Nrn. 30110 und 
30111 deutlich abgesenkt.
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Linola® Radio-Derm –
die neue Creme bei Radiodermatitis

Sehr geehrter Herr Dr. Mustermann,

am Universitätsklinikum Kiel wurde bei Patienten mit Radiodermatitis durch eine kontrollierte, 
 randomi sierte Studie die therapeutische Wirksamkeit und Verträglichkeit von Linola® Radio-Derm  
bestätigt (Jensen et al., Strahlentherapie, 2011). 

Die Schlussfolgerung der klinischen Studie war: 

„Die Behandlung mit der Emulsion wurde gut toleriert. 
Die Ergebnisse zeigen, dass WO1932 (= Linola® Radio-Derm) das klinische Bild verbesserte,  
den Wasser gehalt des Stratum corneum erhöhte und den Juckreiz reduzierte.“

Die gesamte Publikation übersenden wir Ihnen gerne per E-Mail. Nutzen Sie für die Anforderung  
unser  Kontaktformular unter www.linola.de

Damit Sie sich selbst von den Therapievorteilen unserer Linola® Radio-Derm überzeugen können, 
haben wir Ihnen zur Abgabe an betroffene Patienten ein Display mit Warenproben beigefügt.  
Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne über unser Kontaktformular im Internet (s. o.) oder  
persönlich unter Tel. 0521/8808-415 zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

 Prof. Dr. med. Christoph Abels
 Medizinischer Direktor
 Hautarzt /Allergologie 
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Little Lino – die neue medizinische 
Kinder- und Baby pfl egeserie

Mit allem was die zarte und empfi ndliche 
Kinder- und Babyhaut braucht.

Distelöl
● als Quelle der Linolsäure
● fördert und stabilisiert die 

natürliche Hautschutzbarriere

Bisabolol
● reiner, naturidentischer Wirkstoff
● wirkt Irritationen und Rötungen entgegen

Ingwer-Wurzel-Extrakt
● wirkt Irritationen und Rötungen entgegen

Aber natürlich ohne
Mikroplastik, Zusatz von Parfüm, tierische 
Bestandteile, Mineralöle, Vaseline, Silikone
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Die finanziellen Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen der 
Umstrukturierung im Abschnitt 30.1 
sind eher positiv. Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn allergologisch tätige 
Ärzte die neue Nr. 30100 für die aller-
gologische Anamnese auch drei- 
oder viermal abrechnen. 

Für die Allergietestung Spättyp (Typ 
IV) beträgt die Vergütung der mit 
633 Punkten bewerteten Nr. 30110 
bei dem Orientierungswert von 
10,9871 Cent aktuell 69,55 Euro. Die-
se Vergütung steigt ab dem 
01.04.2020 bei viermaliger Abrech-
nung der neuen Nr. 30100 um ca. 
fünf Prozent auf 73,05 Euro.

Spättyp

EBM-Nr. Punkte Euro

30100 (4x) 260 28,57 

30110 258 28,35 

40350  16,14  

Summe 73,05  

Für die Allergietestung Soforttyp 
(Typ I) beträgt die Vergütung der mit 
458 Punkten bewerteten Nr. 30111 
 aktuell 50,32 Euro. Sie steigt ab dem 
01.04.2020 bei vier maliger Abrech-
nung der neuen Nr. 30100 um ca. 16 
Prozent auf 58,24 Euro.

Soforttyp

EBM-Nr. Punkte Euro

30100 (4x) 260 28,57  

30111 220 24,17  

40351 5,50  

Summe 58,24 

Fazit: Die auf den ersten Blick uner-
freulichen Honorarverluste bei den 
Nrn. 30110 und 30111 lassen sich bei 
konsequentem Ansatz der neuen Nr. 
30100 sogar überkompensieren.

G-BA-Beschluss

U-Heft: Angaben zum 
Geschlecht nicht um 
„divers“ zu ergänzen

Der Gemeinsame Bundesausschuss  
(G-BA) hat in seiner Sitzung am 
19.12.2019 beschlossen, im Untersu-
chungsheft für Kinder die Angaben 
zum Geschlecht nicht zu ändern. Be-
gründet wird dies damit, dass es sich 
zum Zeitpunkt der Geburt um eine 
rein medizinische Ersteinschätzung 
handelt und nicht um eine medizini-
sche Feststellung mit personen-
standsrechtlicher Wirkung. Der Ge-
schlechtseintragung komme in die-
sem Zusammenhang auch keine 
Identität stiftende und ausdrücken-
de Wirkung zu. Eine mögliche Abklä-
rungsdiagnostik erfolge bei Auffäl-
ligkeiten unabhängig von der Doku-
mentation im Gelben Heft, einzig 
aufgrund einer etwaigen medizini-
schen Notwendigkeit im Einzelfall.

Hintergrund: Der G-BA hatte zu ent-
scheiden, ob das U-Heft um die An-
gaben „divers“ und „ohne Angabe“ 
erweitert wird, bei gleichzeitigem 
Entfallen der bestehenden Ankreuz-
möglichkeit „unbestimmt“. Die Bera-
tungen über diese Änderung wurde 
ausgelöst durch § 22 Abs. 3 Perso-
nenstandsgesetz (PStG), in dem seit 
Ende 2018 die Möglichkeit einge-
räumt wird, bei der Beurkundung der 
Geburt eines Neugeborenen neben 
den Angaben „weiblich“, „männlich“ 
oder „ohne Angabe“, auch die Be-
zeichnung „divers“ zu wählen, wenn 
eine Zuordnung zu einem der bei-
den Geschlechter nicht möglich ist. 

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Die Tragenden Gründe zu diesem 
Beschluss finden Sie unter  
g-ba.de/beschluesse/4100. 

Gebührenordnung

GOÄneu: Druck der 
Ärzteschaft steigt

Die Frankfurter Erklärung, die auf 
dem Tag der Privatmedizin am 
30.11.2019 in Frankfurt vorgestellt 
wurde und mit der die Ärzteschaft ei-
ne aktuelle Gebührenordnung ein-
fordert (online unter iww.de/s3339), 
ist nun offiziell an das Bundes-
gesundheitsministerium (BMG) über-
geben worden. Die Unterzeichner 
der Erklärung, darunter z. B. der 
 Berufsverband der Kinder- und 
 Jugendärzte (bvkj) oder der Hart-
mannbund, fordern, das bereitste-
hende Leistungsverzeichnis (GOÄ-
neu) ohne Verzögerung auf den Weg 
zu bringen. Grundlage für die freibe-
rufliche Tätigkeit des Arztes sei dem-
nach eine Gebührenordnung (GOÄ), 
die den Fortschritt der Medizin sach-
gerecht abbilde und die Honorierung 
fair und transparent ausgestalte. 


